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Antrag auf Überweisung 
altersvorsorgewirksamer Leistungen 
(AVWL) durch den Arbeitgeber. 
 
 
 

 Merkmale für den Arbeitgeber  
Stelle Personalnummer Geburtstag 

 
 

  

 

 
Name und Anschrift des Arbeitgebers  Name und Anschrift des Arbeitnehmers 

 
______________________________ Name 

 
_________________________________ 

 
______________________________ Straße 

 
_________________________________ 

 
_____ ________________________ PLZ,Ort 

 
_____ ____________________________

 
______________________________ Abteilung 

 

 
Hiermit mache ich meinen tarifvertraglichen Anspruch auf altersvorsorgewirksame  
 
Leistungen ab dem 01.                  geltend. 
 
Die AVWL sollen in eine Förder-Rente der oeco capital Lebensversicherung AG eingezahlt 
werden. Die Förder-Rente der oeco capital Lebensversicherung AG entspricht den 
Anforderungen des zum 01.10.2006 in Kraft getretenen Tarifvertrag zu den 
altersvorsorgewirksamen Leistungen (AVWL). Die Förder-Rente ist zertifiziert worden und 
damit im Rahmen des § 10a Einkommensteuergesetz steuerlich förderungsfähig. Die 
Zertifizierungsnummer lautet 002016. Die Zertifizierung ist wirksam zum 01.01.2002.  
 
Der 1/___jährliche Beitrag beträgt _______________ €. 
 
Liegt der zu zahlende Beitrag über den Leistungen nach § 2 des Tarifvertrages ist die 
Differenz aus Teilen meines Arbeitsentgelts zu nehmen und in einer Summe an die oeco 
capital Lebensversicherung AG zu überweisen.  
 
Der Arbeitgeber erhält von der oeco capital Lebensversicherung AG eine separate 
Information zur Bankverbindung und den Zahlungsmodalitäten. 
 
 
 
 
________________________    ___________________________ 
            Datum        Unterschrift des Arbeitnehmers 
 
 

Wichtiger Hinweis: 
Die beitragsrechtliche Behandlung von Leistungen aus privaten „Riester-Verträgen“ ist 
ungeklärt. Die Träger der Krankenversicherung der Rentner haben in rechtlich 
unverbindlicher Form ihre Auffassung geäußert, dass Renten aus privaten „Riester-
Verträgen“ auf der Grundlage von § 3 Nr 1 des Tarifvertrages über altersvorsorgewirksamen 
Leistungen der Beitragspflicht unterfallen, weil sie wie Renten der betrieblichen 
Altersversorgung zu behandeln seien.  
 
Diese Auffassung wird von den Tarifvertragsparteien nicht geteilt. Eine endgültige 
Klarstellung hierzu steht noch aus. 
 


